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Einführung

I. Anlass der Arbeit

In einer durch Mobilität und Globalisierung geprägten Gesellschaft kommt 
es zu einer immer größeren Vielfalt der Religionen und zu einem individuel-
leren Ausleben des Glaubens.1 In Deutschland wird diese Entwicklung vor 
allem durch die seit mehreren Jahrzehnten zu beobachtende und in den letz-
ten Jahren zunehmende Migration sowie den gleichzeitigen Bedeutungsver-
lust der christlichen Religionen geprägt und beschleunigt.2 Während Religion 
in Deutschland früher nahezu gleichbedeutend mit dem Christentum war, 
lassen sich hierzulande heute eine Vielzahl von Religionen verzeichnen. Ins-
besondere der Islam hat sich in den letzten Jahrzehnten als Religion in 
Deutschland etabliert.3

Das Verhältnis von Religion und Strafrecht ist enger und konfliktreicher, 
als es auf den ersten Blick scheint.4 Historisch betrachtet besteht eine beson-
ders enge Beziehung zwischen dem Christentum und der deutschen Straf-
rechtsordnung. Wichtige Grundbegriffe und Elemente der allgemeinen Straf-
rechtslehre gehen zurück auf das kanonische Recht.5 Das kirchliche Strafrecht 
umfasste beispielsweise bereits im 12. Jahrhundert ein ausdifferenziertes 
System einer Schuldlehre, das die subjektiven Elemente der Tat in den Blick 

1  Graf, Die Wiederkehr der Götter, 2007, S. 18; Pollack, Rückkehr des Religiö-
sen?, 2007, S. 73 f.; vgl. auch Hörnle, in: Martin/Sieg (Hrsg.), Zukunftsvisionen zwi-
schen Apokalypse und Utopie, 2016, S. 257 (257); eine Übersicht über die verschie-
denen Strömungen bietet Hempelmann, Panorama der neuen Religiosität, 2005.

2  Hilgendorf, StV 2014, 555 (558); zum Faktor der Migration als ein Grund für 
eine zunehmende Pluralisierung auch Kehrer, Einführung in die Rechtssoziologie, 
1988, S. 120 f.

3  Nach einer Statistik der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland 
von 2015 bilden konfessionsgebundene Muslime mit 4,4 % der Bevölkerung nach 
Katholiken und Protestanten die mit Abstand drittgrößte religiöse Gruppe; abrufbar 
im Internet unter https://fowid.de/meldung/religionszugehoerigkeiten-deutschland- 
2015 (zuletzt abgerufen am 21. März 2020). 

4  Vgl. auch Kaiser, FS Middendorf, 1986, S. 143 (143), der von einem „vielfälti-
gen Beziehungsgefüge“ spricht.

5  Gutmann, in: Dreier/Hilgendorf (Hrsg.), Kulturelle Identität als Grund und 
Grenze des Rechts, 2008, S. 295 (296 f.); Landau, in: Schulze (Hrsg.), Europäische 
Rechts- und Verfassungsgeschichte, 1991, S. 40 (53); Link, Kirchliche Rechtsge-
schichte, 2009, S. 42; Masferrer, ZStW 131 (2019), 219 (231 f.).
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nahm und zwischen den Kategorien des bedingten und unbedingten Vorsat-
zes sowie der Fahrlässigkeit unterschied.6 Das unsere Strafrechtsordnung bis 
heute prägende Schuldprinzip findet seinen Ausgangspunkt daher im kirch
lichen Recht.7 Auch im Bereich der Rechtfertigungsgründe und der Irrtums-
lehre war das kanonische Recht weit fortgeschritten und umfasste unter an-
derem die Institute des vermeidbaren und unvermeidbaren Verbotsirrtums.8 

Heute werden die im kanonischen Recht entwickelten Fundamente unseres 
Strafrechtssystems nicht mehr religiös begründet. Die stärkere Trennung von 
Recht und Religion im Zuge der Aufklärung führte dazu, dass die normative 
Begründung der im kirchlichen Recht entwickelten Grundlagen säkularisiert 
wurde.9 Die Verantwortlichkeit des Einzelnen für seine Handlungen wurde 
nicht mehr aus seiner religiösen Beziehung zu Gott abgeleitet, sondern aus 
seiner Stellung als Mitglied der Gesellschaft.10 Daher werden die Grund
elemente unseres Strafrechts bisweilen auch als „säkularisierte Theologie“11 
bezeichnet. In der heutigen strafrechtshistorischen Literatur werden diese 
Grundlagen nur selten erwähnt.12

Mittlerweile haben sich die Berührungspunkte zwischen Religion und 
Strafrecht von den angesprochenen Grundlagenfragen in andere Bereiche 
verlagert. Heute geht es häufig um Konflikte zwischen religiösen Glaubens-
vorstellungen und strafrechtlichen Verbotsnormen. Die daraus erwachsenden 
Probleme sind in einer zunehmend pluralistisch geprägten Religionsland-
schaft von steigendem Interesse. Das Strafrecht ist stark durch die gewachse-
nen Moralvorstellungen und Traditionen einer Gesellschaft geprägt und in-

6  Berman, Recht und Revolution, 1991, S. 311; Landau, in: Scholler (Hrsg.), Die 
Bedeutung des kanonischen Rechts für die Entwicklung einheitlicher Rechtsprin
zipien, 1996, S. 23 (31); Gutmann, in: Dreier/Hilgendorf (Hrsg.), Kulturelle Identität 
als Grund und Grenze des Rechts, 2008, S. 295 (296); zum vierstufigen Aufbau des 
Delikts nach kanonischem Recht Barion, in: Galling (Hrsg.), Die Religion in Ge-
schichte und Gegenwart, 1986, Sp. 407 (407); ausführlich zur kanonischen Schuld-
lehre Kuttner, Kanonische Schuldlehre. Von Gratian bis auf die Dekretalen Gre-
gors IX., 1935.

7  Eser, FS Mikat, 1998, S. 493 (503 f.); Masferrer, ZStW 131 (2019), 219 (231).
8  Landau, in: Schulze (Hrsg.), Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte, 

1991, S. 40 (53).
9  Gutmann, in: Dreier/Hilgendorf (Hrsg.), Kulturelle Identität als Grund und 

Grenze des Rechts, 2008, S. 295 (298); Ebert, in: Ebert/Schilberg/Ammer (Hrsg.), 
Rechtliche Verantwortlichkeit im Konflikt, 2015, S. 65 (83).

10  Dreier, Säkularisierung und Sakralität, 2013, S. 53.
11  Gutmann, in: Dreier/Hilgendorf (Hrsg.), Kulturelle Identität als Grund und 

Grenze des Rechts, 2008, S. 295 (297); Berman, Recht und Revolution, 1991, 
S. 272 f.; vgl. auch Masferrer, ZStW 131 (2019), 219 (222).

12  Hierzu Landau, in: Schulze (Hrsg.), Europäische Rechts- und Verfassungsge-
schichte, 1991, S. 40 (53).
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folgedessen für spezifisch kulturell beeinflusste Rechtskonflikte besonders 
anfällig.13 Noch mehr als andere Rechtsmaterien zeichnet es sich durch einen 
starken Bezug zu den lokalen Gegebenheiten und Wertvorstellungen aus. 
Schon Kernbereiche des materiellen Strafrechts eines Staates weisen bei-
spielsweise erhebliche Unterschiede zu den Rechtsordnungen seiner Nach-
barländer auf.14 

Insofern erscheint offenkundig, dass Religionen, die nicht an geografische 
Landesgrenzen gebunden sind und durch eigene Wert- und Moralvorstellun-
gen gekennzeichnet sind, in Widerspruch zur Strafrechtsordnung geraten 
können. Entsprechende Widersprüche zwischen religiösen Vorstellungen und 
strafrechtlichen Wertungen sind dabei zwar keine neue Problematik, jedoch 
steigen die Anzahl und das Ausmaß der Konflikte seit einiger Zeit an.15 Von 
besonderer Bedeutung erscheinen die Konflikte zwischen Religion und Straf-
recht angesichts der verfassungsrechtlichen Absicherung der Religionsfrei-
heit. Die Religionsfreiheit wird in Deutschland in Art. 4 Abs. 1 und 2 GG 
verfassungsrechtlich verbürgt. Sie gewährleistet neben der inneren Freiheit 
zu glauben die äußere Freiheit, sich offen zu seinem Glauben zu bekennen 
und sein ganzes Leben nach diesen Glaubensvorstellungen auszurichten.16 
Diese Gewährleistung ist Ausdruck der Menschenwürdegarantie und genießt 
in einer demokratischen Grundordnung, die auf die freie Entfaltung der Bür-
ger angelegt ist, einen hohen Stellenwert.17

Das Verhältnis von Religionsfreiheit und Strafrecht wirft eine Reihe be-
deutsamer Fragen auf, die sich im Kern um die Auswirkungen der verfas-

13  Basile, Multikulturelle Gesellschaft und Strafrecht, 2015, S. 107 f., 163; Hilgen-
dorf, StV 2014, 555 (557); Ebert, in: Ebert/Schilberg/Ammer (Hrsg.), Rechtliche 
Verantwortlichkeit im Konflikt, 2015, S. 65 (67); Staffler, ZStW 131 (2019), 173 
(176 f.); Beck, in: Beck/Burchard/Fateh-Moghadam (Hrsg.), Strafrechtsvergleichung 
als Problem und Lösung, S. 65 (65) sieht das Strafrecht „als Ausdruck und Spiegel 
der Kultur an“; vgl. auch die Ausführungen des BVerfG in seiner Lissabon-Entschei-
dung BVerfGE 123, 267 (359 f.). 

14  Vgl. Basile, Multikulturelle Gesellschaft und Strafrecht, 2015, S. 100 ff., der als 
ein rechtsvergleichendes Beispiel die unterschiedliche Ausgestaltung des Diebstahls
tatbestands in der deutschen und italienischen Rechtsordnung nennt; Beck, in: Beck/
Burchard/Fateh-Moghadam (Hrsg.), Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung, 
S. 65 (83 f.) führt die unterschiedliche Beantwortung der Frage einer Unternehmens-
strafbarkeit in Deutschland und England an; weitere Beispiele bei Staffler, ZStW 131 
(2019), 173 (193 ff.).

15  Renzikowski, NJW 2014, 2539 (2539); siehe auch Hilgendorf, in: Dreier/Hilgen-
dorf (Hrsg.), Kulturelle Identität als Grund und Grenze des Rechts, 2008, S. 169 
(169 f.), der auf die weltweit gestiegene religiös motivierte Gewalt verweist. 

16  BVerfGE 12, 1 (4); 24, 236 (245); 32, 98 (106); 93, 1 (17); 105, 279 (294); 
Stern/Becker/Kästner, GG,  2. Aufl. 2015, Art. 4 Rn. 51 ff.; Starck, in: Mangoldt/
Klein/Starck (Hrsg.), GG, 7. Aufl. 2018, Art. 4 Rn. 34 ff.

17  Kästner, JZ 1998, 974 (974 f.).


